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Erste Satzung zur Änderung der Satzung über den Zug ang von Studienbewer-
berinnen und Studienbewerbern zu zulassungsfreien T eilstudiengängen 
(Hauptfächer) im Rahmen des Masterstudiengangs  Lehramt Gymnasium 

vom 9. Mai 2018 

Aufgrund von § 6 Abs. 4 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 15. Septem-
ber 2005 (GBl. S. 629), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2015 
(GBl. S. 313), § 63 Abs. 2 iVm § 19 Abs. 1 Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes 
(LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), und von § 20 Abs. 4 und 6 der Hochschulvergabe-
verordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S.63), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 28. Juni 2017 (GBl. S. 328), hat der Senat der Universität Konstanz am 
2. Mai 2018 die nachfolgende Erste Satzung zur Änderung der Satzung über den 
Zugang von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern zu zulassungsfreien Teil-
studiengängen (Hauptfächer) im Rahmen des Masterstudiengangs Lehramt Gymna-
sium in der Fassung vom 14. Juli 2017 (Amtl. Bekm. 31/2017) beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung über den Zugang von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern zu 
zulassungsfreien Teilstudiengängen (Hauptfächer) im Rahmen des Masterstudien-
gangs Lehramt Gymnasium in der Fassung vom 14. Juli 2017 (Amtl. Bekm. 31/2017) 
wird wie folgt geändert:  

1. In § 3 werden in den Absätzen 1 und 3 jeweils die Worte „Studentische Abteilung“ 
durch die Worte „Abteilung Studium und Lehre“ ersetzt. 

2. § 4 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Buchstabe a) erhält folgende Fassung:  

„a) mindestens 64 ECTS-Credits in der Fachwissenschaft des betreffen-
den Teilstudiengangs sowie in der Summe mindestens 146 ECTS-
Credits in beiden Hauptfächern“ 

bb) Buchstabe d) erhält folgende Fassung:  

„d) ein mindestens dreiwöchiges Orientierungspraktikum an einem  
Gymnasium, einer beruflichen Schule, einer Gemeinschaftsschule  
mit Oberstufe oder ein äquivalentes Schulpraktikum“  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Bewerberinnen und Bewerber mit einem auf das Lehramt an Gymnasien 
bezogenen Bachelorabschluss gemäß Abs.1 Nr. 1, die einzelne Zugangs-
voraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 1a) bzw. c) nicht erfüllen, können feh-
lende Leistungen im Umfang von bis zu insgesamt 50 ECTS-Credits für 
den gesamten Masterstudiengang im Rahmen einer Nachqualifizierung, 
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die bis zur Anmeldung der Masterarbeit abgeschlossen sein muss, mit fol-
genden Einschränkungen nachholen: 

Fachdidaktik-Lehrveranstaltungen nach Nr. 1 b) sowie das Orientierungs-
praktikum nach Nr. 1 d) können nicht nachgeholt werden, sondern müssen 
bis zum Bewerbungsschluss nachgewiesen werden; abweichend hiervon 
können im Fall einer Bewerbung für die Engpassfächer-Kombinationen 
Physik/Mathematik und Physik/Informatik die Fachdidaktik-Lehrveran-
staltungen nach Nr. 1 b) nachgeholt werden.“ 

c) In Absatz 4 wird der Satz „Abs. 2 gilt entsprechend.“ angefügt. 

d) Absatz 5 wird gestrichen. Die nachfolgenden Absätze rücken entsprechend 
auf. 

3. In § 5 wird Absatz 3 wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 wird die Angabe „gemäß § 4 Abs. 1 a) bis c)“ durch die Angabe „ge-
mäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 a) bzw. c)“ ersetzt. 

b) Der nachfolgende Satz („Dies gilt auch für den Nachweis des Orientierungs-
praktikums.“)  wird gestrichen. 

Artikel 2 

Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen  
Bekanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft und gelten für alle Studien-
bewerberinnen und Studienbewerber, die das Master-Lehramtsstudium Gymnasium 
zum Wintersemester 2018/2019 oder später aufnehmen. 

Konstanz, 9. Mai 2018 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Ulrich Rüdiger,  

- Rektor –  

 


